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An den  
Vorsitzenden des                                                                                       28. Januar 2019 
Stadtentwicklungsausschusses 
Herrn Dr. Stefan Ramrath  
im Hause  
 
 
 
Verzicht auf die Schaffung von Stellplätzen im Innenstadtbereich 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Ramrath,  
 
wir bitten um Aufnahme des og. Punktes für die nächste Sitzung des 
Stadtentwicklungsausschusses, gem. §6 Abs.1 GeschO, am 12. Februar 2018. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des § 48 der Landesbauordnung 
NRW eine Satzung für den Innenstadtbereich zu erstellen, die auf die Schaffung von 
Stellplätzen in diesem Bereich verzichtet. 
 
 
Begründung: 
 
Nach § 48 der Landesbauordnung NRW können die Gemeinden  unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verkehrsverhältnisse festlegen, ob und in welchem Umfang und in welcher 
Beschaffenheit bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen, bei 
denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, geeignete Garagen oder Stellplätze 
für Kraftfahrzeuge und Fahrradabstellplätze errichtet werden müssen, um den 
Erfordernissen des ruhenden Verkehrs zu genügen.  
 
Gerade im Innenstadtbereich ist die bisherige Verpflichtung zur Schaffung von 
Stellplätzen ein Investitionsrisiko. Um die Entwicklung der Innenstadt zu fördern, ist es 
sinnvoll, dass auf die Verpflichtung zur Schaffung von Stellplätzen bei der Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von Bauobjekten verzichtet wird. 
 
Die Anzahl der Stellplätze in der Innenstadt im öffentlichen Raum als auch im 
Zusammenhang mit privaten Stellplätzen, die auch zum erheblichen Teil dem 
Publikumsverkehr zur Verfügung stehen, ist ausreichend und muss nicht noch 
ausgebaut werden. Im Übrigen ist diese Maßnahme auch ein Beitrag zur angestrebten 
Verkehrswende, insbesondere dann, wenn sie mit einem Ausbau der Park and Ride 
Plätze verbunden würde. 
 
 
Freundliche Grüße 
Werner König  

 
SPD-Fraktion 

http://www.spd-fraktion-hagen.de/
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